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A N F R A G E von Hans-Peter Amrein (SVP, Küsnacht) 
 
betreffend Medizinhistorisches Institut und Museum 
________________________________________________________________________ 
 
Laut Medienmitteilung der Universität Zürich vom 19. November 2012, hat die Universitäts-
leitung auf Antrag von Professor F. C., ihn «angesichts der derzeit schwierigen Situation» 
von der Leitung des Medizinhistorischen Instituts entlastet; er werde sich bis zum Ende des 
Frühjahressemesters 2013, d. h. bis zum 31. Juli 2013, mithin über ein halbes Jahr, nur noch 
der Lehre und Forschung widmen. Wie den Medien zudem zu entnehmen war, ist Professor 
F. C. am Tag darauf nicht zu seiner Vorlesung erschienen. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um Beantwortung der folgenden Fra-
gen: 
 
1. Trifft es zu, dass ein habilitierter Oberassistent, der sich an der Universität Zürich Lehre 

und Forschung widmet und Doktoranden betreut, einen Jahreslohn von rund 100'000 
Franken erzielt? 

 
2. Trifft es zu, dass der nicht habilitierte Professor F. C. als Institutsleiter ein Jahresein-

kommen von rund 200'000 Franken erzielt? 
 

3. Trifft es zu, dass Professor F. C. als Ordinarius lediglich einen einzigen Doktoranden 
betreut und bleibt dessen Betreuung gewährleistet? 

 
4. Nachdem Professor F. C. aus eigenem Antrieb seine Direktorenfunktion mehr als ein 

halbes Jahr nicht mehr wahrnehmen will und eigentlich nur noch einer ähnlichen Tätig-
keit wie ein Oberassistent nachgeht, wird ihm doch sicher der Lohn gekürzt. Hat ihm die 
Universitätsleitung den Jahreslohn auf das Niveau eines Oberassistentenlohns gekürzt 
und/oder welche Massnahmen hinsichtlich der ungerechtfertigt hohen Bezüge wurden/ 
werden getroffen? 
 

5. Im akademischen Bericht des Medizinhistorischen Instituts und Museums 2010 sind von 
Professor Ch. M. über zwei Dutzend wissenschaftliche Projekte aufgeführt (S. 12, Ziff. 2.3. 
Forschungsdatenbank: www.mhiz.uzh.ch/ueber/Jahresberichte/akaber2010.pdf - via 
google). Die darin genannten wissenschaftlichen Projekte von Professor Ch. M. sind in der 
Forschungsdatenbank der Universität Zürich heute nicht mehr aufgeführt (www.research-
projects. uzh.ch /u26.htm - via google: Universität Zürich – Forschungsdatenbank – Projekt-
übersicht nach Fakultäten – Med. Fakultät - Medizinhist. Institut). Wie kann diese Manipula-
tion der Datenbank erklärt werden, insbesondere da gemäss Merkblatt Forschungsdaten-
bank der Universität Zürich, aktuelle und abgeschlossene Forschungsprojekte aufgelistet 
werden und dies auch in anderen Instituten und Fakultäten so gehandhabt wird? 
 

6. Offenbar sind die stellvertretende Direktorin und der Beauftragte für Sonderausstellungen im 
Zuge einer Strafuntersuchung von der Universitätsleitung zwangsweise im Amt eingestellt 
worden. Besteht in diesen Fällen eine Lohnfortzahlungspflicht oder erfolgen angemessene 
Lohnkürzungen? 
 

7. Innert weniger Wochen wurden der Konservator entlassen und die stellvertretende Di-
rektorin sowie der Beauftragte für Sonderausstellungen im Amt eingestellt. Ausgerech-
net in dieser Stunde der Not, in der Führung und Engagement gefragt wären, scheint 
der nicht habilitierte und führungsunerfahrene Professor F. C. nicht auf Deck zu sein. 
Welche fachlichen Anforderungen und welche Ausweise über Führungserfahrung wer-
den an künftige leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verantwortungsbereich der 
Bildungsdirekton gestellt? 
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8. Die mangelnde Führungserfahrung von Professor F. C., sein dünner akademischer 

Leistungsausweis und das Fehlen jeglicher Ausstellungs- und Museumserfahrung las-
sen zwingend den Eindruck aufkommen, die sozialdemokratische Präsidentin des Uni-
versitätsrates und dessen sozialdemokratischer Aktuar hätten aufgrund politischer Kri-
terien F. C.’s Wahl gefördert. Mit welchen Massnahmen will der Regierungsrat im Be-
reich der Hochschulen künftig sicherstellen, dass akademische Führungspositionen nur 
noch mit führungserfahrenen Personen besetzt werden? Und wird in Zukunft das Vor-
handensein einer Habilitation für eine Professur an der Universität Zürich generell vor-
ausgesetzt? 

 
 Hans-Peter Amrein 
  


